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 Veröffentlicht am 14.10.1993

Norm

ASVG §255 Bb

Rechtssatz

Selbst wenn der Versicherte überwiegend als "Speiseaufseher und Tempeldiener" einer kleinen Religionsgemeinschaft

beschäftigt gewesen wäre, stünde damit noch keineswegs fest, daß er in einem angelernten Beruf im Sinne des § 255

Abs 1 und 2 ASVG tätig gewesen wäre.
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